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5 1 2 . Verordnung: Kennzeichnung, Rücknahme und Pfanderhebung von bestimmten Lampen
5 1 3 . Verordnung: Rücknahme und Pfanderhebung von wiederbefüllbaren Getränkeverpackungen aus

Kunststoffen
5 1 4 . Verordnung: Rücknahme und Schadstoffbegrenzung von Batterien und Akkumulatoren
5 1 5 . Verordnung: Aufbringung von Etiketten auf Verpackungen für Lebensmittel
5 1 6 . Verordnung: Festsetzung von Zielen zur Vermeidung, Verringerung und Verwertung von Abfällen

aus Getränkeverpackungen

512. Verordnung des Bundesministers für
Umwelt, Jugend und Familie vom 19. Juli 1990
über die Kennzeichnung, Rücknahme und

Pfanderhebung von bestimmten Lampen

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Z 1, 3 und 4 des
Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten verordnet:

§ 1. Die folgenden Verkehrsbeschränkungen
gelten für Mischlichtlampen, Hochdruck-Quecksil-
berdampflampen, Hochdruck-Metallhalogen-
dampflampen, Neon-Hochspannungslampen,
Neon-Niederspannungslampen, Hochdruck-Natri-
umdampflampen, Leuchtstofflampen und Nieder-
druck-Natriumdampflampen.

§ 2. Lampen, die gewerbsmäßig in Verkehr
gebracht werden, sind deutlich sicht- und lesbar mit
dem Wort „PFAND" oder mit dem Buchstaben „P"
zu kennzeichnen.

§ 3. Wer Lampen im Inland abgibt, hat vom
Abnehmer ein Pfand in der Höhe von 8 S
einzuheben. Dies gilt vom inländischen Erzeuger
oder Importeur auf allen Handelsstufen bis zur
Abgabe an den Letztverbraucher.

§ 4. Wer gewerbsmäßig Lampen abgibt, hat
Altlampen zurückzunehmen, wenn diese der Art
nach jenen entsprechen, die er in Verkehr bringt.

§ 5. Die Pflicht zur Ausfolgung des Pfandbetra-
ges gilt nur für Altlampen, die gemäß § 2
gekennzeichnet sind und im Inland in Verkehr
gebracht wurden.

§ 6. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1991
in Kraft.

(2) Ein Abverkauf von Lagerbeständen ist ohne
Kennzeichnung und Pfandeinhebung auf allen
Handelsstufen bis 30. Juni 1991 zulässig.

Flemming

513. Verordnung des Bundesministers für
Umwelt, Jugend und Familie vom 19. Juli 1990
über die Rücknahme und Pfanderhebung von
wiederbefüllbaren Getränkeverpackungen aus

Kunststoffen

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Z 3 und 4 des
Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten verordnet:

Geltungsbereich

§ 1. (1) Die folgenden Verkehrsbeschränkungen
gelten für Getränke in wiederbefüllbaren Verpak-
kungen aus Kunststoffen mit einem Füllvolumen bis
fünf Liter, ausgenommen Verpackungen, die
ausschließlich aus Verbundkarton bestehen.

(2) Verpackungen aus Kunststoffen im Sinne des
Abs. 1 sind Flaschen oder sonstige Gebinde aus
Kunststoffen, wie zB Polyethylen (PE), Polypropy-
len (PP), Polyethylenterephthalat (PET), Polyvinyl-
chlorid (PVC), Polystyrol (PS) oder aus Gemischen
oder Materialverbünden dieser Stoffe.

(3) Getränke im Sinne dieser Verordnung sind
Bier, Tafelwässer, Mineral- und Quellwässer,
Heilwässer und Sodawasser, alkoholfreie Erfri-
schungsgetränke einschließlich alkoholfreie Hop-
fen- und Malzgetränke, Fruchtsäfte, Fruchtsaftge-
tränke, Fruchtnektare, Gemüsesäfte, auch als Sirup
oder Konzentrat, Wein, Most, Getränke auf Basis
von Milch, Molke, Milcherzeugnissen und Milch-
mischgetränken.

Pfandsystem und Rücknahmepflicht

§ 2. (1) Wer gewerbsmäßig Getränke in wieder-
befüllbaren Verpackungen im Sinne des § i im
Inland abgibt, hat vom Abnehmer ein Pfand in der
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Höhe von 4 S je Verpackung einzuheben. Dies gilt
vom inländischen Abfüller oder Importeur auf allen
Handelsstufen bis zur Abgabe an den Letztverbrau-
cher.

(2) Wer gewerbsmäßig Getränke im Sinne des
Abs. 1 abgibt, hat die wiederbefüllbaren Verpackun-
gen aus Kunststoffen gegen Ausfolgung des
entsprechenden Pfandbetrages zurückzunehmen,
wenn diese nach Art, Form und Größe denen
entsprechen, die er in Verkehr bringt. Dies gilt vom
Letztveräußerer auf allen Handelsstufen bis zum
inländischen Abfüller oder Importeur.

(3) Zur Finanzierung des Rücknahmesystems ist
es dem Importeur oder Abfüller — falls erforderlich
— erlaubt, das System des geteilten Pfandbetrages
einzuführen. In diesem Fall erhält der Letztverbrau-
cher bei Rückgabe der leeren Verpackungen nicht
den vollen Pfandbetrag von 4 S, sondern den
überwiegenden Teil des Pfandbetrages zurück.

Inkrafttreten

§3. Diese Verordnung tritt mit 1. September
1990 in Kraft.

Flemming

514. Verordnung des Bundesministers für
Umwelt, Jugend und Familie vom 19. Juli 1990
über die Rücknahme und Schadstoffbegren-

zung von Batterien und Akkumulatoren

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Z 3 und 8 des
Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
wirtschaftliche Angelegenheiten verordnet:

Geltungsbereich

§ 1. (1) Die folgenden Verkehrsbeschränkungen
gelten für Batterien und Akkumulatoren, insbeson-
dere Zink-Kohle-, Alkali-Mangan-, Lithium-, Zink-
Luft-, Quecksilberoxid- und Silberoxidbatterien
sowie Nickel-Cadmium-, Bleiakkumulatoren
(Starterbatterien).

Rücknahmepflicht

§ 2. Wer Batterien oder Akkumulatoren vertreibt,
ist zur Rücknahme der Altbatterien und Altakku-
mulatoren verpflichtet, wenn diese nach Art, Form
und Größe denen entsprechen, die er in Verkehr
bringt. Dies gilt vom inländischen Erzeuger oder
Importeur auf allen Handelsstufen bis zur Abgabe
an den Letztverbraucher.

Schadstoffbegrenzung

§ 3. (1) Zink-Kohlebatterien der Typen R6, R14
und R20 dürfen nur in Verkehr gebracht werden,
wenn der Quecksilbergehalt 0,001% und der
Cadmiumgehalt 0,001% nicht übersteigt.

(2) Alkali-Manganbatterien (als Rundzellen)
dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn der
Quecksilbergehalt 0,025% und der Cadmiumgehalt
0,001% nicht übersteigt.

(3) Der Abverkauf von Lagerbeständen, die nicht
der gemäß Abs. 1 und 2 geforderten Schadstoffbe-
grenzung entsprechen, ist auf allen Handelsstufen
bis 31. Dezember 1991 zulässig.

Inkrafttreten

§4. (1) Diese Verordnung tritt, sofern Abs. 2
nicht anderes bestimmt, mit 1. Jänner 1991 in Kraft.

(2) § 3 Abs. 1 tritt mit 1. September 1991 in Kraft.

Flemming

5 1 5 . Verordnung des Bundesministers für
Umwelt, Jugend und Familie vom 19. Juli 1990
über die Aufbringung von Etiketten auf

Verpackungen für Lebensmittel

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Z 6 des Abfallwirt-
schaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten verordnet:

§ 1. Verpackungen von Lebensmitteln dürfen nur
mit Etiketten in Verkehr gebracht werden, die

1. mit Druckfarben bedruckt sind, die höchstens
20% organische Lösungsmittel enthalten,

2. keine toxischen Schwermetalle enthalten und
3. durch Lösungsmittel auf wässriger Basis

entfernbar sind.

§2. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1991 in
Kraft.

Flemming

516. Verordnung des Bundesministers für
Umwelt, Jugend und Familie vom 19. Juli 1990
über die Festsetzung von Zielen zur Vermei-
dung, Verringerung und Verwertung von

Abfällen aus Getränkeverpackungen

In Ausführung von § 8 Abs. 2 des Abfallwirt-
schaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990, legt der
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie im
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Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten zur Verringerung von
Abfallmengen aus Getränkeverpackungen folgende
Ziele fest:

Wiederverwendung von Getränkeverpackungen

§ 1. (1) Zur Vermeidung von Abfällen aus
Getränkeverpackungen sind bis zum 31. Dezember
1991 und weiters bis zum 31. Dezember 1993 bei
Getränkeverpackungen — mit einem Füllvolumen
bis fünf Liter — folgende, durch Berechnung eines
anerkannten Marktforschungsinstitutes nachzuwei-
sende Anteile der Wiederverwendung von Geträn-
keverpackungen, bezogen auf die im Inland an
diesem Füllvolumen abgesetzten Abfüllmengen, zu
erreichen:

(2) Die Sammel- und Verwertungssysteme sind
flächendeckend aufzubauen. Die Wiederverwen-
dung ist von allen Vertreibern zu gewährleisten.

§ 2. Wiederverwendung im Sinne dieser Verord-
nung ist die Wiederbefüllung und die umweltge-
rechte Verwertung.

§ 3. Getränkearten (§ 1) dürfen ab dem 31. De-
zember 1991 nur mehr in Verkehr gesetzt werden,
wenn sich deren Verpackung zu einer Wiederbefül-
lung oder umweltgerechten Verwertung eignen.

Weitergehende Maßnahmen

§ 4. Kann eine dem § 1 entsprechende Erfassung
nicht fristgerecht, entweder durch Berechnung eines
anerkannten Marktforschungsinstitutes, das vom
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie
rechtzeitig beauftragt wird, oder auf Grund der von
den beteiligten Wirtschaftskreisen freiwillig vorzu-
legenden Daten, nachgewiesen werden, wird der
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten auf der Grundlage des
Abfallwirtschaftsgesetzes unverzüglich die zur Ver-
ringerung des Abfallaufkommens erforderlichen
Verkehrsbeschränkungen in Form eines Pfandes
oder eines Verwertungs- und Entsorgungsbeitrages
erlassen.

Flemming
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